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Mit amtlichen Bekanntmachungen des staatlich anerkannten Heilklimatischen Kurortes Stadt Friedrichroda
und den Ortsteilen staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort Finsterbergen und Ernstroda
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Großer Frühjahrsputz am Samstag, 20. April, 09.00 Uhr
Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Betrieben sowie den Schulen wollen die Mitglieder des Stadtrates, der Ortsteilräte und die 
Mitarbeiter der Verwaltung mit diesem Aktionstag ein Zeichen für die Sauberhaltung unserer Stadt setzen.

TREFFPUNKT Friedrichroda:
Parkplatz Lindenstraße, gegenüber der ev. Kirche

TREFFPUNKT Finsterbergen:
vor dem „Haus des Gastes“

TREFFPUNKT Ernstroda:
Kirchplatz

Plakate im Innenteil
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2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. Ein-
wendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung 
vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen 
oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der Stadt 
Friedrichroda, 99894 Friedrichroda, Gartenstraße 9, Zimmer 1a 
schriftlich erhoben oder zur Niederschrift zu den oben genannten 
Öffnungszeiten erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind 
glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Auslegungsdauer sind 
Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05. Mai 2024 eine Wahlbenachrich-
tigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2024, 18.00 Uhr, bei der 
Stadtverwaltung der Stadt Friedrichroda, 99894 Friedrichroda, 
Gartenstraße 9, Zimmer 1a mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elekt-
ronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag 
(26. Mai 2024), 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der 
Wahl, 12.00 Uhr (am 25. Mai 2024 von 11.00 Uhr - 12.00 Uhr), ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag (26. Mai 2024), 15.00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters der Stadt Friedrichroda, des Landrates des Landkreises Go-
tha, des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit Ortsteilverfassung 
Finsterbergen, des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit Orts-
teilverfassung Ernstroda am 26. Mai 2024 kein Bewerber mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am zwei-
ten Sonntag nach der Wahl, am 09. Juni 2024, eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat. Wahlberechtigte, die nicht im 
Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl am 
26. Mai 2024 einen Wahlschein erhalten haben, erhalten von 
Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahl-
unterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26. Mai 2024 einen Wahlschein 

Stadt Friedrichroda mit den Ortsteilen 
Finsterbergen und Ernstroda

Wichtiger Hinweis

zu den Kommunal- Europa- und Landtagswahlen 
im Jahr 2024

Nach § 5 Absatz 4 der Hauptsatzung der Stadt Friedrichroda 
vom 19.12.2023 werden öffentliche Bekanntmachungen zu 
Wahlen ausschließlich im Internet auf der Internetseite der 
Stadt Friedrichroda unter der Adresse www.friedrichroda.
info/Wahlen unter Angabe des Bereitstellungstages bekannt 
gemacht.

Insofern haben die nachstehenden Bekanntmachungen nur 
Informationscharakter!
Die offiziellen Bekanntmachungen finden Sie unter der o.g. 
Internetadresse ab dem 08.03.24.

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen  
am 26. Mai 2024

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl  
des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Friedrichroda 

des Landrates des Landkreises Gotha  
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil  
mit Ortsteilverfassung Finsterbergen,  
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil  

mit Ortsteilverfassung Ernstroda,  
der Mitglieder des Stadtrats der Stadt Friedrichroda,  
der Mitglieder des Kreistags des Landkreises Gotha,  

am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl des hauptamtlichen Bürger-
meisters der Stadt Friedrichroda, des Landrates des Landkreises 
Gotha, des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit Ortsteilverfas-
sung Finsterbergen, des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit 
Ortsteilverfassung Ernstroda, der Mitglieder des Stadtrates der 
Stadt Friedrichroda und der Mitglieder des Kreistags des Land-
kreises Gotha, wird in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis 10. Mai 2024 
während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag Feiertag
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
im Verwaltungsgebäude - Rathaus - 99894 Friedrichroda,  
Gartenstraße 9, Zimmer 1a für Wahlberechtigte zur Einsichtnah-
me bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. bis 10. Mai 
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
für die Wahlen der weiteren Mitglieder des Ortsteilrats 

im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Finsterbergen  
und  

im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Ernstroda  
am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahlen der weiteren Mitglieder 
der Ortsteilräte in den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung Fins-
terbergen und Ernstroda der Stadt Friedrichroda werden in der 
Zeit vom 06. Mai bis 10. Mai 2024 während der allgemeinen  
Öffnungszeiten

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag Feiertag
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung der Stadt Friedrichroda - Rathaus - 99894 
Friedrichroda, Gartenstraße 9, Zimmer1a für Wahlberechtig-
te zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der  
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme wird durch ein Datensichtgerät ermög-
licht.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. bis 10. Mai 
2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. Ein-
wendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung 
vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen 
oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der Stadt 
Friedrichroda, 99894 Friedrichroda, Gartenstraße 9, Zimmer 1a 
schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetrage-
nen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Ein-
sichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden bei der Wahl 
der weiteren Mitglieder der Ortsteilräte in den Ortsteilen 
nicht ausgegeben.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis zum 21. April 2024 eine Einladung / Wahlbenach-
richtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

Friedrichroda, den 12.04.2024
Siede
Wahlleiterin

für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl 
können bis zum zweiten Tag vor der Stichwahl (07. Juni 2024) 
bis 18.00 Uhr bei der Stadtverwaltung der Stadt Friedrichroda, 
99894 Friedrichroda, Gartenstraße 9, Zimmer 1a mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine 
telefonische Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Stich-
wahltag (09. Juni 2024), 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag 
vor der Stichwahl, 12.00 Uhr (am 08. Juni 2024 von 11.00 Uhr 
- 12.00 Uhr), ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfsbedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- ein amtlicher Stimmzettelumschlag,
- ein Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift der Stadtver-

waltung Friedrichroda, die Nummer des Stimmbezirkes und 
des Wahlscheins angegeben ist sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 
bis 18.00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, 
dem 09. Juni 2024 bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch 
abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

Friedrichroda, den 12.04.2024
Siede
Wahlleiterin
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Wahlen durch einen Wahlvorstand bei gleicher Wahlzeit mit an-
dersfarbigen Stimmzetteln durchgeführt werden.

3.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Wahl der Mitglieder des 
jeweiligen Ortsteilrates keine Wahlscheine ausgegeben werden 
und daher auch keine Briefwahl möglich ist (§ 4 Abs. 2 Buchsta-
be e der Hauptsatzung der Stadt Friedrichroda).

Friedrichroda, den 12.04.2024
Siede
Wahlleiterin

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Stadtwahlausschusses  
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt 

Friedrichroda, des Stadtrates der Stadt Friedrichroda sowie 
der ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister der  

Ortsteile Finsterbergen und Ernstroda  
am 26.05.2024

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 23. April 2024, 18.00 Uhr im Rathaus,
Gartenstraße 9, Zimmer 1, 99894 Friedrichroda

statt.

Tagesordnung:

1. Verpflichtung der Beisitzer und Stellvertreter und des Schrift-
führers nach § 4 Abs 7 Thüringer Kommunalwahlgesetz - 
ThürKWG - und § 1 Abs. 4 Thüringer Kommunalwahlordnung 
- ThürKWO -.

2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Listenverbin-
dungen (nur für Punkt 2.2.) und Beschlussfassung über ihre 
Zulassung.
(§ 4 Abs. 5 Nr. 1 und § 17 Abs. 4 des Thüringer Kommunal-
wahlgesetzes -ThürKWG-)
2.1. für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der 

Stadt Friedrichroda
2.2. für den Stadtrat der Stadt Friedrichroda
2.3. für den ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister des Orts-

teils Finsterbergen und
2.4. für den ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister des Orts-

teils Ernstroda

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Friedrichroda, den 12.04.2024
Siede
Wahlleiterin

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt 

Friedrichroda, des Stadtrates der Stadt Friedrichroda sowie 
der ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister der  

Ortsteile Finsterbergen und Ernstroda  
am 26.05.2024

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses über eine nochma-
lige Beschlussfassung findet am

Dienstag, dem 30.04.2024, 18.00 Uhr im Rathaus,
Gartenstraße 9, Zimmer 1, 99894 Friedrichroda

statt.

Tagesordnung:

1. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für 
ungültig erklärte Wahlvorschläge oder Listenverbindungen 
(nur für Punkt 1.2.) aufgrund von Einwendungen oder von 
Amts wegen
(§ 17 Abs. 4 Satz 5 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes 
-ThürKWG-).
1.1. für den hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Fried-

richroda

Bekanntmachung

Ortsteilratswahlen in den Ortsteilen Finsterbergen 
und Ernstroda der Stadt Friedrichroda

1.
In der Stadt Friedrichroda sind am 26. Mai 2024 in den Ortsteilen

Finsterbergen 8
Ernstroda 6

Ortsteilratsmitglieder in geheimer Wahl für die Dauer der gesetz-
lichen Amtszeit des Stadtrates der Stadt Friedrichroda zu wäh-
len.
Das Wahlverfahren ist in § 4 der Hauptsatzung der Stadt Fried-
richroda geregelt.
Zum Ortsteilratsmitglied ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der 
§§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet und seit mindestens drei Monaten seinen Aufent-
halt im jeweiligen Ortsteil der Stadt Friedrichroda hat; der Auf-
enthalt im jeweiligen Ortsteil wird vermutet, wenn die Person 
im jeweiligen Ortsteil der Stadt Friedrichroda gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen sind unter den glei-
chen Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn und Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).

1.1.
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von jedem Wahlberechtigten des jeweiligen Ortsteils der Stadt 
Friedrichroda eingereicht werden. Wahlberechtigt ist, wer am 
Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindes-
tens drei Monaten seinen Aufenthalt im jeweiligen Ortsteil der 
Stadt Friedrichroda hat und nicht vom Wahlrecht infolge Richter-
spruchs ausgeschlossen ist (§§ 1, 2 ThürKWG). Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen sind unter den gleichen Bedingungen 
wahlberechtigt wie Deutsche.
Jeder Wahlberechtigte des jeweiligen Ortsteils kann höchstens 
eine Person vorschlagen.
Der Wahlvorschlag muss Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Anschrift des Vorschlagenden und Name, Vorname, Geburtsda-
tum und Anschrift sowie die Zustimmung des Vorgeschlagenen 
enthalten und von beiden Personen eigenhändig unterschrieben 
sein.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird jedem Wahlberech-
tigten des jeweiligen Ortsteils, der im Wählerverzeichnis des 
Ortsteils für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder eingetragen ist, 
mit der Wahlbenachrichtigung eine Wahlvorschlagskarte über-
sandt.
Die Wahlbenachrichtigung mit der Wahlvorschlagskarte wird den 
Wahlberechtigten unverzüglich nach Aufstellung des Wählerver-
zeichnisses - am 35. Tag vor der Wahl (21.04.2024) - übersandt.

1.2.
Die Wahlvorschläge sind bis zum 16. Tag vor der Wahl 
(10.05.2024), 12.00 Uhr schriftlich an den Wahlleiter der Stadt 
Friedrichroda, Stadtverwaltung Friedrichroda, Gartenstraße 9, in 
99894 Friedrichroda zu richten. Über die Zulassung entscheidet 
der Wahlleiter.

2.
Die Wahl der Mitglieder des jeweiligen Ortsteilrates findet 
gleichzeitig mit der Wahl der Stadtratsmitglieder statt, wobei die  
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1.2. für den Stadtrat der Stadt Friedrichroda
1.3. für den Ortsteilbürgermeister des Ortsteils Finsterber-

gen und
1.4. für den Ortsteilbürgermeister des Ortsteils Ernstroda

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Hinweis:
Sofern keine Einwendungen durch betroffene Parteien, Wähler-
gruppen oder Einzelbewerber gegen Entscheidungen des Wahl-

ausschusses bis zum 29. April 2024, 18.00 Uhr erhoben werden, 
findet die Sitzung am 30. April 2024 nicht statt.

Wir bitten zu diesem Zweck die Bekanntmachung unter der Ad-
resse https://www.friedrichroda.info/rathaus/wahlen-2024 zu be-
achten.

Friedrichroda, den 12.04.2024
Siede
Wahlleiterin

Beschlüsse des Ortsteilrates Finsterbergen vom 05.03.2024

Beschluss Nr. FIN/VII/2024/001

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 21.11.2023 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Finsterber-
gen vom 21.11.2023 - öffentlicher Teil wird genehmigt

Beschluss Nr. FIN/VII/2024/003

Verwendung Mittel dörfliche Gemeinschaft hier: Maibaumstellen 
2024
Der Ortsteilrat Finsterbergen bewilligt aus den Mitteln dörf-
liche Gemeinschaft 200,00 € für die Aufstellung des Maibau-
mes 2024 durch den Feuerwehrverein Finsterbergen.

Beschluss Nr. FIN/VII/2024/004

Verwendung Mittel dörfliche Gemeinschaft hier: Finanzierung 
Begrüßungsschild Ortsteingang Finsterbergen
Der Ortsteilrat Finsterbergen bewilligt aus den Mitteln dörf-
liche Gemeinschaft 500 € für die Anschaffung eines neuen 
Begrüßungsschildes am Ortseingang Finsterbergen.

Beschluss Nr. FIN/VII/2024/002

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 21.11.2023 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Ortsteilrates Ernstroda vom 12.03.2024

Beschluss Nr. ERO/VII/2024/001

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Erns-
troda vom 07.11.2023 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Ernstroda 
vom 07.11.2023 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. ERO/VII/2024/002

Verwendung Mittel dörfliche Gemeinschaft hier: Technik für Ver-
anstaltungen
Der Ortsteilrat Ernstroda bewilligt aus den Mitteln dörfliche 
Gemeinschaft ca. 600,00 Euro für die Anschaffung eines Ver-
teilers mit Kraftstromkabel und dazugehöriger Steckdose 
für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz Ernstroda.

Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Friedrichroda vom 14.03.2024

Beschluss Nr. HuF/VII/2024/004

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.01.2024 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.01.2024 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. HuF/VII/2024/003

Überplanmäßige Ausgabe nach § 58 ThürKO hier: Mehrausgaben Sachkosten 2024 UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg 
- Drei Gleichen
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Friedrichroda beschließt gemäß § 58 ThürKO die folgenden überplanmäßigen 
Ausgaben und deren Deckungsquelle:
Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
1.61001.580001 GeoPark Sachkosten 18.800,00 €
1.61001.172000 GeoPark Weiterberechnung 18.800,00 €

gesamt 18.800,00 € 18.800,00 €

Beschluss Nr. HuF/VII/2024/006

Überplanmäßige Ausgabe nach § 58 ThürKO hier: Mehrausgaben Veranstaltungskosten 2024 Kurverwaltung
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Friedrichroda beschließt die überplanmäßige Ausgabe und deren Deckungs-
quelle.
Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
1.86000.581000 Veranstaltungskosten 20.000 €
1.67000.151000 Guthaben aus VJ Straßenbeleuchtung 14.900 €
1.91200.807000 Zinsen Kredit 5.100 €

gesamt 20.000 € 20.000 €

Beschluss Nr. HuF/VII/2024/005

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 25.01.2024 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss
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Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Friedrichroda vom 21.03.2024
Beschluss Nr. STR/VII/2024/015
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 01.02.2024 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 01.02.2024 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. STR/VII/2024/017

Besetzung Bauausschuss hier: Vorschlagsrecht SG BWF/VBI-Fraktion
Herr Marco Zickler, geb. 02.01.1987, wird als sachkundiger Bürger für die SG BWF/VBI-Fraktion in den Bauausschuss der 
Stadt Friedrichroda berufen.

Beschluss Nr. STR/VII/2024/024

Überplanmäßige Ausgabe gemäß § 58 ThürKO, hier: Baumpflege städtische Grundstücke auf dem Gelände des Schloss Reinhards-
brunn
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt gem. § 58 ThürKO die folgende überplanmäßige Ausgabe und deren  
Deckungsquelle:
Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeichnung Mehrausgabe Deckungsquelle Bemerkung
1.58000.510710 Pflege Großgrün 30.000,00 €
1.46400.151000 Guthaben aus Vorjahr 30.000,00 €

gesamt 30.000,00 € 30.000,00 €

Beschluss Nr. STR/VII/2024/023

Erhöhung der Sonderrücklage „Gewerbesteuermehreinnahmen“ 
gem. § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt die Erhö-
hung der Sonderrücklage „Gewerbesteuermehreinnahmen“ 
gemäß § 20 Abs. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverord-
nung um 700.000,00 € zur Deckung von künftigen Minder-
einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben 
aus Umlagen.

Beschluss Nr. STR/VII/2024/025

Stellungnahme zum Entwurf des 2. Sachlichen Teilplans „Wind-
energie“ Mittelthüringens veröffentlicht am 26.02.2024
Die Stadt Friedrichroda mit ihrem Ortsteil Finsterbergen als 
Heimklimatischer Kurort ist einer der herausragenden und 
höchstprädikatisierten Kurorte in Thüringen. Unabding-
bar hierfür ist die Lage mitten im Thüringer Wald. Unzähli-
ge Wald- und Wanderwege führen durch dieses Gebiet. Die 
Bedeutung Wald- und Wanderwege sind auf die eventuell 
geplanten Zuwegungen zum Gebiet W-40 und WG-15 in der 
Gemarkung Georgenthal / Tambach Dietharz zu beachten.
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Natur- und 
Landschaftsschutz sowie Wald und die regionalen Auswir-
kungen auf den Tourismusstandort Friedrichroda/Finster-
bergen sind als erheblich zu werten. Die Herstellung der 
Waldsilhouette, des Landschaftsbildes sowie der Blickbe-
ziehungen sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft ist von hoher Bedeutung. Der weiträumige Ausblick 
in die Landschaft und der Umgebungsschutz wären durch 
Windenergieanlagen gestört. Der Wald hat bekanntermaßen 
Klimaschutzfunktion, Immissionsschutzfunktion sowie Er-
holungsfunktion. Diese Anmerkungen beziehen sich auf die 
Prüfflächen 119 und 120.
Aus diesen Gründen lehnen wir Windkraftanlagen im Thürin-
ger Wald ab.
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt o.g. Stellung-
nahme zum Entwurf des 2. Sachlichen Teilplans „Windener-
gie“ Mittelthüringens veröffentlicht am 26.02.2024.

Beschluss Nr. STR/VII/2024/026

Windkraftanlagen auf kommunalen Grundstücken
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt, auf kommu-
nalen Flächen der Stadt Friedrichroda der Errichtung von 
Windkraftanlagen nicht zuzustimmen.

Beschluss Nr. STR/VII/2024/016

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 
01.02.2024 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2024/022

Verkauf Gesellschafteranteile Energieversorgung Inselsberg 
GmbH
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2024/020

Verkauf von Grund und Boden; hier: Gemarkung Friedrichroda, 
Flur 4, Flst. 818/2 und 819
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2024/018

Kauf von Grund und Boden; hier: Gemarkung Friedrichroda, Flur 
25, Flurstück 2288/70
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2024/021

Kauf von Grund und Boden; hier: Gemarkung Friedrichroda, Flur 
8, Flurstück 1882/0
nichtöffentlicher Beschluss

Bekanntmachung der 1. Phase der Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes der Stadt Friedrichroda

Aufgabestellung, Zielsetzung, rechtlicher Hintergrund 
der Lärmkartierung und der Lärmaktionsplanung

Auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) 
sowie der §§ 47a bis 47f BImSchG i.V.m. der 34. BImSchV und 
der Thüringer Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung ist 
die Stadt Friedrichroda verpflichtet, für alle Straßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr 
einen Lärmaktionsplan aufzustellen.

In der ersten Stufe der Umsetzung der EU-Umgebungslärmricht-
linie in den Jahren 2007/2008 wurden bundesweit alle Haupt-
verkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 
Mio. Kfz/Jahr (ca. 16.440 Kfz/24 h) betrachtet. Die zweite Stufe in 
den Jahren 2012/2013, die dritte Stufe in den Jahren 2017/2018, 
sowie die aktuelle, vierte Stufe der Lärmkartierung/Lärmakti-
onsplanung 2022/2024, sieht die Analyse und Bewertung aller 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr 
als 3 Mio. Kfz/Jahr (ca. 8.220 Kfz/24 h) vor. In Friedrichroda wird 
dieses Verkehrsaufkommen vorrangig auf der nördlich der Stadt 
verlaufenden Bundesautobahn und Landesstraße erreicht bzw. 
überschritten.

Der Lärmaktionsplan stellt ein fachübergreifendes Planungsin-
strument dar, das die Belange des Lärmschutzes bei allen in-
frastrukturellen und umweltpolitischen Planungen soweit wie 
möglich berücksichtigt. Ziel dieser Planung ist es, einerseits 
den Umgebungslärm vorrangig an jenen Orten zu reduzieren, 
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Lärmstatistik
Angaben über die geschätzte Zahl der 
Menschen innerhalb der Isophonen-
Bänder (gemäß 34.BImSchV § 4, Abs. 4)
In den nachfolgenden Tabellen sind die 
Angaben über die geschätzte Zahl der 
Menschen, die in Gebieten wohnen, die 
innerhalb der Isophonen-Bänder (gemäß 
34. BImSchV § 4, Abs. 4) liegen, darge-
stellt:

Tag-Abend-Nacht-Zeitraum über 24 Stunden (LDEN)

Pegelbereich in dB(A) Geschätzte Zahl der Men-
schen im Tag-Abend-Nacht-

Zeitraum LDEN

ab 55 - 59 0
ab 60 - 64 0
ab 65 - 69 0
ab 70 - 74 0

ab 75 0
Auslösewert LDEN ≥ 65 dB(A) 0

Tabelle 2: Anzahl der von Umgebungslärm (Straßenver-
kehrslärm) in ihren Wohnungen belasteten Menschen (gemäß 
der Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 
durch Umgebungslärm (BEB))

Nacht-Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr (LNight)

Pegelbereich in dB(A) Geschätzte Zahl der 
Menschen im Tag-Abend-

Nacht-Zeitraum LNight

ab 45 - 50 0
ab 50 - 54 0
ab 55 - 59 0
ab 60 - 64 0
ab 65 - 69 0

ab 70 0
Auslösewert LNight ≥ 55 dB(A) 0

Tabelle 3: Anzahl der von Umgebungslärm (Straßenver-
kehrslärm) in ihren Wohnungen belasteten Menschen (gemäß 
der Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 
durch Umgebungslärm (BEB))

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über lärmbelas-
tete Flächen, sowie die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schu-
len und Krankenhäuser in diesen Gebieten dargestellt:

Pegelbe-
reich in 
dB(A)

Belastete 
Fläche in 

km²

Belastete 
Wohnun-

gen

Belas-
tete 

Schulen

Belastete 
Kranken-
häuser

LDEN > 55 0,0008 0 0 0
LDEN > 65 0 0 0 0
LDEN > 75 0 0 0 0

Tabelle 4: Vom Umgebungslärm (Straßenverkehrslärm) belaste-
te Flächen sowie die geschätzte Zahl der belasteten Wohnun-
gen, Schulen und Krankenhäuser

wo die Geräuschbelastung ein gesundheitsschädigendes Aus-
maß erreicht. Andererseits sollen aber gleichzeitig auch ruhige 
Gebiete als solche geschützt und erhalten werden. Hierfür wird 
im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens zunächst der Um-
gebungslärmpegel in Lärmkarten erfasst und im Anschluss ein 
entsprechender Lärmaktionsplan mit geeigneten Maßnahmen 
zur Verminderung und Vermeidung von Geräuschbelastungen 
erstellt (im 5-Jahres-Turnus[1]). Der Lärmaktionsplan wirkt sich 
positiv auf den Gesundheitsschutz und die Verbesserung der Le-
bensqualität der Menschen aus und wertet darüber hinaus die 
Kommune an sich als Wohn- und Investitionsstandort auf.

Die wesentlichen Gesetze und Vorschriften zur Erstellung der 
EU-Lärmkarten der aktuellen, 4. Stufe werden hier detailliert auf-
geführt:

§§ 47a-f des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), 
34. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung -  
34. BImSchV) erstmalig mit der Berechnungsmethode von  
bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Ge-
werbe) (BUB), an Flugplätzen (BUF), der Berechnungsmetho-
de zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
(BEB) und der Bewertungsmethoden der gesundheitsschädli-
chen Auswirkungen nach Anhang III der Richtlinie 2002/49EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (geändert in der 
Richtlinie (EU) 2020/367).

Kartierungsumfang der Stadt Friedrichroda
Nördlich des Hoheitsbereichs der Stadt Friedrichroda liegen fol-
gende Hauptverkehrsstraßen, die eine durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke (DTV) von mindestens 8.200 Kfz/24h (3 Mio. Kfz/
Jahr) aufweisen:

Hauptverkehrsstraßen
A 4, L 1026
Tabelle 1: Kartierungsumfang

Berechnung der Verkehrsdaten

- Verkehrsdaten basieren auf dem Verkehrsmodell Thüringen 
„Analyse 2019“ des TLBV

- Berechnungen nach der Berechnungsmethode von  
bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und  
Gewerbe) (BUB)

- Lärmberechnungen getrennt für die Zeitbereiche:
- Tag-Abend-Nacht-Zeitraum - LDEN (24 Stunden)
- Nacht-Zeitraum - LNight (22:00 bis 06:00 Uhr)
- Ermittlung von Isophonen-Bänder entlang der Straßen

Lärmkarten
Farbige Darstellung der Isophonen nach der überarbeiteten  
DIN 45682 „Akustik - Thematische Karten im Bereich des Schal-
limmissionsschutzes“:

Tag-Abend-Nacht-Zeitraum über 24 Stunden (LDEN)

Nacht-Zeitraum von 22:00  
bis 06:00 Uhr (LNight)
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des Wasserabflusses oder der Hochwasservorsorge, Verkehrs-
sicherungspflicht) muss die Gewässerunterhaltung auch außer-
halb dieser Zeiten erfolgen.

Auf Grundlage des § 41 WHG in Verbindung mit § 68 ThürWG 
kündigen wir hiermit die Durchführung der Unterhaltungs-
maßnahmen und die damit verbundene vorübergehende 
Benutzung des jeweiligen Gewässers 2. Ordnung, sowie der 
Anlieger- und Hinterliegergrundstücke an.

Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen bitten wir um die Absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der 
ungehinderten Zufahrt und zeitweisen Grundstücksbenutzung 
durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten Per-
sonen oder Dienstleistungsunternehmen. Gemäß den Vorschrif-
ten des § 41 WHG und § 68 ThürWG haben die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der Gewässer 2. Ordnung, sowie 
die Eigentümer der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke zu 
dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichteten Personen oder 
ihre beauftragten Personen und Unternehmen die Grundstücke 
betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile 
für die Unterhaltung entnehmen. Sie haben ferner zu dulden, 
dass die Uferbereiche im Interesse der Unterhaltung oder der 
naturnahen Entwicklung der Gewässer standorttypisch bepflanzt 
werden. Darüber hinaus haben die Inhaber von Rechten und Be-
fugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vorü-
bergehend behindert oder unterbrochen wird. Zudem sind alle 
Handlungen zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung un-
möglich machen oder wesentlich erschweren würden. Entstehen 
durch die Handlungen der Gewässerunterhaltung Schäden am 
Eigentum (s. § 41 Abs. 4 WHG und § 68 Abs. 2 ThürWG), so hat 
der Geschädigte gegen die zur Unterhaltung verpflichtete oder 
beauftragte Person/ Unternehmen Anspruch auf Schadenersatz. 
Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass nach § 38 Abs. 4 
WHG die Eigentümer und Nutzungsberechtigten verpflichtet 
sind, die Uferbereiche/ Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre 
Funktionen nach § 38 Abs. 1 WHG zu erhalten und diese so zu 
bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung und die damit 
verbundenen Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Die Breite der 
Gewässerrandstreifen beträgt nach § 29 ThürWG innerorts fünf 
Meter und außerorts zehn Meter von der Böschungsoberkante 
landeinwärts. Nach § 38 Abs. 4 Satz 4 WHG ist im Gewässer-
randstreifen eine nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstän-
den (z. B. Gartenabfälle, Mähgut, Müll) die den Wasserabfluss 
behindern oder die fortgeschwemmt werden können verboten.

Für Rückfragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit 
der angezeigten Gewässerunterhaltung stehen Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen des Gewässerunterhaltungsverbands Hörsel/
Nesse gern zur Verfügung.
Telefon: 036253 260790 E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de

Georgenthal, den 27.03.2024
gez. Bert Schwachheim
Geschäftsführer

Informationen aus dem Rathaus

Gratulation  
zur Diamantenen Hochzeit

Die Eheleute Roswitha und Manfred Köth begingen am  
28. März 2024 ihre Diamantene Hochzeit. Der Bürgermeis-
ter sowie die Mitglieder des Stadtrates übermitteln dem  
Ehepaar nachträglich herzliche Glückwünsche sowie viele 
Grüße für eine schöne gemeinsame Zeit.

Die Angaben zur geschätzten Anzahl von Fällen ischämischer 
Herzkrankheiten (Erkrankungen der Herzkranzgefäße), starker 
Belästigung oder starker Schlafstörung aufgrund der Umge-
bungslärmbelastung in einem Gebiet sind aus epidemiologi-
schen Forschungsergebnissen abgeleitete statistische Größen, 
die nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2020/367 berechnet 
werden. Die tatsächliche Anzahl realer Fälle in einem bestimm-
ten Gebiet wird hierdurch nicht abgebildet.

Fälle ischämischer 
Herzkrankheiten

Fälle starker 
Belästigung

Fälle starker 
Schlafstörung

0 0 0

Tabelle 5: geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswir-
kungen

Unabhängig von der nicht lärmbelasteten Bevölkerung (Ergeb-
nis der Lärmkartierung) ist die Stadt Friedrichroda verpflichtet 
einen Lärmaktionsplan aufzustellen.

Die Lärmaktionspläne der aktuellen Stufe müssen bis zum 
18.Juli 2024 vorliegen.

[1] Mit der Verordnung (EU) 2019/1010 wurde der Zeitraum um 
ein Jahr verlängert, deshalb sind es einmalig sechs Jahre.

Jagdgenossenschaft  
„Ernstroda / Cumbach“

Öffentliche Bekanntmachung

Die Jagdgenossenschaft Ernstroda / Cumbach, führt am

Freitag, dem 26.04.2024, 19:00 Uhr
in der Gaststätte „Salt & Pepper“
in Friedrichroda, Hauptstraße 40

ihre nächste Mitgliederversammlung mit nachstehender  
Tagesordnung durch:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Jagdvorstehers zum Jagdjahr 2023/2024
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Bericht der Jagdpächter - Abschussplan
6. Entlastung des Vorstandes
7. Verschiedenes und Diskussion.

Hierzu sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft recht 
herzlich eingeladen.

Der Jagdvorstand

Öffentliche Bekanntmachung

des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Hörsel/
Nesse über die Durchführung von Gewässerunterhal-
tungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung

Im Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhal-
tungsverbänden (GUV) vom 28.05.2019 und auf Grundlage des 
§ 31 Abs. 2 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in Verbindung 
mit § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) wurde festge-
legt, dass die Unterhaltungspflicht der Gewässer 2. Ordnung im 
Freistaat Thüringen, ab dem 01.01.2020 durch die gegründeten 
Gewässerunterhaltungsverbände erfolgt. Die in den Zuständig-
keitsbereich des GUV Hörsel/Nesse fallenden Gewässer finden 
Sie auf unserer Internetseite (www.guv-hoersel-nesse.de) in der 
Rubrik - Downloads - Verbandsgebiet.

Im Zeitraum vom 06.05.2024 bis 31. Oktober 2024

werden durch den Bauhof des Gewässerunterhaltungsver-
band (GUV) Hörsel/Nesse und den von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen die planmäßigen Unterhal-
tungsarbeiten an den Gewässern 2. Ordnung im gesamten 
Verbandsgebiet unter Berücksichtigung der entsprechen-
den naturschutzrechtlichen Schon- und Sperrzeiten durch-
geführt. In wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung 
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Österlich geschmückte Brunnen
Ein herzliches Dankeschön an alle Jungen und Mädchen der 
Kindergärten und Schulen sowie ihren Erzieherinnen und Er-
ziehern und Lehrerinnen und Lehrern für die schön gestalteten 
Brunnen in Ernstroda, Finsterbergen und Friedrichroda

Fotos: Ev. Kindergarten „Kirchbergknirpse“ Ernstroda



Reinhardsbrunner Echo - 10 - Nr. 04/2024



Reinhardsbrunner Echo - 11 - Nr. 04/2024

Touristinformation Finsterbergen erstrahlt in 
neuem Glanz
Der Charme der letzten Jahrzehnte wurde verbannt aus der Tou-
ristinformation Finsterbergen, die nun modern und einladend 
ihre Gäste begrüßt. Ein neuer Empfangstresen wurde ebenso 
angeschafft wie eine gemütliche Sitzgruppe, um in den Flyern 
zu stöbern oder eine kurze Auszeit mit einem Blick in ein Buch 
aus der Bibliothek zu verbringen, die ebenfalls in der Touristinfor-
mation ihr Domizil hat. Souvenirs und Wanderkarten werden in 
den neuen Regalen übersichtlich und ansprechend präsentiert. 
Eine riesengroße Panoramatapete mit Waldmotiv empfängt den 
Gast schon beim Eintreten mit einem Blick in die Natur, liebe-
voll gestaltet mit saisonaler Dekoration im Vordergrund. Ein paar 
Kleinigkeiten sind noch zu tun, aber schon jetzt ist die Neugestal-
tung der Touristinformation Finsterbergen mehr als gelungen und 
repräsentiert den Heilklimatischen Kurort „Premium Class“ und 
die gesamte Region mit all ihren Angeboten. 
Die Touristinformation Finsterbergen freut sich von Montag bis 
Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr und freitags bis 16 Uhr auf 
ihre Gäste.

Foto: Kuramt

Kur- und Tourismusamt

GROSSER FRÜHJAHRSPUTZ
20. APRIL 2024 AB 9.00 UHR

TREFFPUNKT:  Parkplatz Lindenstraße, 
gegenüber der ev. Kirche

Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Betrieben 
sowie den Schulen wollen die Mitglieder des Stadt-

rates, der Ortsteilräte und die Mitarbeiter der 
Verwaltung mit diesem Aktionstag ein Zeichen für die 

Sauberhaltung unserer Stadt setzen. 

Voranmeldung:  Telefon 330127, -128 oder -129 

Alle fleißigen Helfer  sind ab 12.30 Uhr zum 
Bratwurstessen recht herzlich eingeladen 

(Parkplatz Lindenstraße)!

Friedrichroda packt gemeinsam an...

Fotos: Stadt Friedrichroda

Sanierung Schillerpark

Im Sommer 2024 beginnen die Sanierungsarbeiten im Schil-
lerpark Friedrichroda. Das 1925 eingeweihte Denkmal und die 
Steinwerktreppe werden vollständig restauriert. Auf die Res-
taurationsarbeiten folgt die Wiederherstellung der Wege. So er-
strahlt ein Stück Geschichte der Stadt Friedrichroda, pünktlich 
zum 100-jährigem Jubiläum, in neuem Glanz.

Ihre Bauverwaltung
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Veranstaltungsplan

Weitere Termine April

Samstag, 20. April
09.00 Uhr Großer Frühjahrsputz

Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Betrieben so-
wie den Schulen wollen die Mitglieder des Stadt-
rates, der Ortsteilräte und die Mitarbeiter der Ver-
waltung mit diesem Aktionstag ein Zeichen für die 
Sauberhaltung unserer Stadt setzen.
Alle fleißigen Helfer sind ab 12.30 Uhr zum Brat-
wurstessen recht herzlich eingeladen!
Voranmeldung: Telefon 330127, -128 oder -129
TREFFPUNKT Friedrichroda: Parkplatz Linden-
straße, gegenüber der ev. Kirche
TREFFPUNKT Finsterbergen: vor dem „Haus des 
Gastes“
TREFFPUNKT Ernstroda: Kirchplatz

15.00 Uhr Gemütliches Kaffetrinken & Kuchen
Anschließend 3. Strick-und Häkeltreff
Anmeldung erbeten unter 0151/22423708
Die Radler-Scheune Finsterbergen, Rennsteig-
straße 13-15

Samstag, 27. April
16.00 Uhr Kochkurs Frühling

Gemeinsames Zubereiten und Kochen eines le-
ckeren 3 Gang Menüs und anschließend einen 
schönen Abend in geselliger Runde
Eintritt: 35,00 € p.P exk. Getränke
Anmeldung erbeten unter 0151/22423708
Die Radler-Scheune Finsterbergen, Rennsteig-
straße 13-15, Finsterbergen

Grillen und Chillen: jeden Freitag und Samstag 
bis 27.04 ab 16.00 Uhr gibt es Leckeres vom 
Holzkohlegrill im Biergarten am Brauhaus 
Friedrichroda

Mittwoch, 01. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus mit „3rock“

Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

15.00 Uhr Biergarteneröffnung im Brauhaus Friedrichro-
da mit Blues & Folk Rock von Peter Kick
Gastronomische Versorgung mit Kaffee & Kuchen 
und dem süffigen Schackobräu
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten; Eintritt frei

Donnerstag, 02. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der 12 Klima-Terrainkur-

wege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Personen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 5 Personen
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

Freitag, 03. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern - Erholung 

für Körper & Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 8 Personen
Kosten: 10,00 € pro Person / mit Kurkarte: 8,00 € p. P.
Treffpunkt: Kurzone Finsterbergen (Dauer 2 Stunden)

Samstag, 4. Mai
10.00 Uhr Perthes steigt auf´s Dach der Welt

Gemeinsam die 100 höchsten Berge Deutsch-
lands bezwingen - in nur 100 Minuten.

GROSSER FRÜHJAHRSPUTZ
20. APRIL 2024 AB 9.00 UHR
TREFFPUNKT:  vor dem „Haus des Gastes“

Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Betrieben 
sowie den Schulen wollen die Mitglieder des Stadt-

rates, der Ortsteilräte und die Mitarbeiter der 
Verwaltung mit diesem Aktionstag ein Zeichen für die 

Sauberhaltung unserer Stadt und den Ortsteilen 
setzen. 

Voranmeldung:  Telefon 330127, -128 oder -129 

Alle fleißigen Helfer  sind ab 12.30 Uhr zum 
Bratwurstessen in der Kurzone recht herzlich 

eingeladen!

Finsterbergen packt gemeinsam an...

GROSSER FRÜHJAHRSPUTZ
20. APRIL 2024 AB 9.00 UHR

TREFFPUNKT:  Kirchplatz

Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Betrieben 
sowie den Schulen wollen die Mitglieder des Stadt-

rates, der Ortsteilräte und die Mitarbeiter der 
Verwaltung mit diesem Aktionstag ein Zeichen für die 

Sauberhaltung unserer Stadt und den Ortsteilen 
setzen. 

Voranmeldung:  Telefon 330127, -128 oder -129 

Alle fleißigen Helfer  sind ab 12.30 Uhr zum 
Bratwurstessen recht herzlich eingeladen 

(im Hof der ehemaligen Gemeindeverwaltung, 
Alte Hauptstraße 38)!

Ernstroda packt gemeinsam an...
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12.00 Uhr Familientag zu Himmelfahrt am Rennsteig 
Die Gruppe „The Polars“ sorgen für Stimmung.
Für die Kinder steht die Hüpfburg, der Spielplatz, 
ein Karussell, Zuckerwatte und die „Affenschau-
kel“ bereit.
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

14.00 Uhr Himmelfahrt an der Feuerwehr Ernstroda
Eintritt frei
Ernstroda, Denkmalsplatz 12

17.00 Uhr Konzert Sängervereinigung Harmonie 1863 
e.V. mit dem Männerchor Bachem 1904 e.V.
Eintritt frei, Spende erbeten
Dreifaltigkeits Kirche Finsterbergen, Brunnenstraße 2, 
Finsterbergen

Freitag, 10. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern - Erholung 

für Körper und Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 8 Personen
Kosten: 10,00 € pro Person / mit Kurkarte: 8,00 € p. P.
Treffpunkt: Zentraler Wandertreff im Kurpark Fried-
richroda (Dauer 1,5 Stunden)

Samstag, 11. Mai
09.30 Uhr GutsMuths-Wanderung

über Schloß Tenneberg - Schnepfenthal, hist. 
Waldfriedhof, GutsMuths Gedächtnishalle, Ein-
kehr geplant, p.P. 5 Euro, Kinder frei
SG: leicht, ca. 12 km (5 km verkürzbar - Waldbahn-
rückfahrt möglich)
Wanderschuhe, wettergerechte Kleidung und Ge-
tränke sind erforderlich.
09.30 Uhr ab Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-
Säule vor der Kreissparkasse
09.40 Uhr ab H+Hotel & SPA Friedrichroda, 10.10 
Uhr ab Parkplatz gegenüber Waldbahnhaltestelle 
„Reinhardsbrunner Teiche“
Weitere Info´s unter: 0175 7990197 - Frau Christine 
Hofmann

12.00 Uhr Internationaler Museumstag
Ab 12.00 bis 16.30 Uhr Führung durch das Muse-
um und die Schmiede.
Ab 17.00 bis 19.00 Uhr Lesung aus den Briefen 
Ernst Barlachs während seines Aufenthaltes in 
Friedrichroda 1894 bei seiner Mutter.
Musikalische Betreuung der Lesung im alten 
Schmiedehof mit Tom Anschütz.
Eintritt: 5,00 € pro Person
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Heimatsmuseum Friedrichroda, Reinhardsbrunner 
Str. 6, Friedrichroda

15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute
Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

18.00 Uhr Biergarten Konzert im Brauhaus mit Dr. Slide
American Roots and Blues
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Sonntag, 12. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus mit „Tommy 

Kleber“
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Montag, 13. Mai
09.30 Uhr Laufgymnastik mit aktiver Bewegungsgymnastik

(Walking oder Nordic Walking)
Das Heilklima mit allen Sinnen erleben und genie-
ßen Pflanzen-Kräuterkunde, Naturerlebnis

Das sind 245.756 Höhenmeter und umgerechnet 
1229 Aufstiege auf den Körnberg.
Spendenlauf für Gemeinnützige Zwecke.
Für das leibliche Wohl und die musikalische Um-
rahmung ist gesorgt.
Nähere Infos unter: https://www.perthes-gymnasium.de/
Perthes-Gymnasium, Engelsbacher Weg 13, 
Friedrichroda

15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute
Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

18.00 Uhr Der Rynnestyg 916 Rock & Metal e. V. präsen-
tiert - HüllRock
mit Daily Dirt, Mulberry Sky, Rainer Rock & The 
Grateful Rush
Die Teilnahme erfolgt auf freiwiller Spendenbasis 
zu Gunsten der Bands und des Vereins.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Finsterbergen, Hüllrod

Sonntag, 5. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus mit  

„The Matadors“
Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

15.00 Uhr Fußball Heimspiel FSV Reinhardsbrunn e.V
Männermannschaft
FSV Reinhardsbrunn - SV Motor Tambach-Diet-
harz
Sportplatz Friedrichroda, Tabarzer Straße

15.00 Uhr Fußball Heimspiel FSV Reinhardsbrunn e.V
Frauenmannschaft
FSV Reinhardsbrunn - FSV Waltershausen
Sportplatz Ernstroda, An der alten Trift

Montag, 6. Mai
09.30 Uhr Laufgymnastik mit aktiver Bewegungsgymnastik

(Walking oder Nordic Walking)
Das Heilklima mit allen Sinnen erleben und genie-
ßen Pflanzen-Kräuterkunde, Naturerlebnis
Voranmeldung unter: Tel. 0172 8859741 (Monika 
Burkhardt)
Start: Eingang Ärztehaus Bebraer Str. 1, Dauer: 
60 - 90 min
Kosten: 10,- EUR p.P.
Infos unter www. gesundheitspraxis-friedrichroda.de

10.30 Uhr Stadtführung - Friedrichroda gestern und heute
Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 5,00 €.
Mindestteilnehmer: 5 Personen
Maximalteilnehmer: 20 Personen
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Der Reiseführer für die Hosentasche.
Nutzen Sie auch den digitalen Stadtrundgang 
24 h / 7 Tage die Woche

Dienstag, 7. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 
5,00 €
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Donnerstag, 9. Mai
11.00 Uhr Männertag im Brauhaus Biergarten

mit erotischer Showeinlage ca. 16 & 17 Uhr
Liebe Mädchen kommen in den Himmel, böse Mäd-
chen kommen auf die Showbühne im Biergarten.
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten



Reinhardsbrunner Echo - 14 - Nr. 04/2024

Kurpark Hüllrod, Am Hüllrod, Finsterbergen
13.30 Uhr Rockmusik am Heuberghaus mit „The Polars“

Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

18.00 Uhr Biergarten Konzert mit Tommy´s Live Musik
Oldies vom Feinsten
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Montag, 20. Mai
13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus mit „3 Rock“

Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

Dienstag, 21. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 
5,00 €
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Donnerstag, 23. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der 12 Klima-Terrainkur-

wege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Personen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 5 Personen
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

Freitag, 24. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern - Erholung 

für Körper und Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 8 Personen
Kosten: 10,00 € pro Person / mit Kurkarte: 8,00 € p. P.
Treffpunkt: Zentraler Wandertreff im Kurpark Fried-
richroda (Dauer 1,5 Stunden)

Samstag, 25. Mai
10:00 Uhr 4. Oldtimertreffen in Finsterbergen

Motorrad, PKW, LKW, Nutzfahrzeuge und Land-
maschinen
Ab 19 Uhr Musik mit Exclusiv „Oldi“ DJ Herbert
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Friedrichroda / OT Finsterbergen, Schwimmbad-
parkplatz

15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute
Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

15.00 Uhr Eröffnung der Kurkonzertsaison mit „Karin 
Roth“
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavil-
lon, Kurpark

18.00 Uhr Biergarten Konzert mit Himmel & Erde
Rock & Pop
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Sonntag, 26. Mai
09:00 Uhr 4. Oldtimertreffen in Finsterbergen

Motorrad, PKW, LKW, Nutzfahrzeuge und Land-
maschinen
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Friedrichroda / OT Finsterbergen, Schwimmbad-
parkplatz

10.30 Uhr Frühkonzert Kurpark Hüllrod mit der Finster-
berger Blasmusik
Eintritt frei
Kurpark Hüllrod, Am Hüllrod, Finsterbergen

13.30 Uhr Livemusik am Heuberghaus mit MAD - music, 
action, dance

Voranmeldung unter: Tel. 0172 8859741 (Monika 
Burkhardt)
Start: Eingang Ärztehaus Bebraer Str. 1, Dauer: 
60 - 90 min
Kosten: 10,- EUR p.P.
Infos unter www. gesundheitspraxis-friedrichroda.de

10.30 Uhr Stadtführung - Friedrichroda gestern und heute
Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 
5,00 €.
Mindestteilnehmer: 5 Personen
Maximalteilnehmer: 20 Personen
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Der Reiseführer für die Hosentasche.
Nutzen Sie auch den digitalen Stadtrundgang 
24 h / 7 Tage die Woche

Dienstag, 14. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 
5,00 €
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Donnerstag, 16. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der 12 Klima-Terrainkur-

wege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Perso-
nen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 5 Personen
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

Freitag, 17. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern - Erholung 

für Körper & Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 8 Personen
Kosten: 10,00 € pro Person / mit Kurkarte: 8,00 € p. P.
Treffpunkt: Kurzone Finsterbergen (Dauer 2 
Stunden)

14.00 -
17.00 Uhr

Anwassern des Kneipp Verein Friedrichroda e. 
V. am Tretbecken im Kurpark
Eröffnung der Kneippsaison mit musikalischer 
Umrahmung am Kneipp Tretbecken im Kurpark.
Natürlich gibt es auch wieder hausgemachte Lecke-
reien wie verschiedene Kuchensorten und gesunde 
Snacks. Eine kleine Kräuterwanderung wird an die-
sem Tag ebenfalls für Interessierte stattfinden.
Friedrichroda, Kurpark

Samstag, 18. Mai
10.00 Uhr Aktionstag im Heimatmuseum Finsterbergen

Innerhalb des internationalen Museumstages
Ab 10.00 bis 18.00 Uhr Führungen durch das 
denkmalgeschützte Museum
Heimatmuseum Finsterbergen, Rennsteigstraße 
28, OT Finsterbergen

15.00 Uhr Reiten für große und kleine Pferdeleute
Friedrichroda, An der Gasanstalt 6
Voranmeldung erbeten unter: 0173 / 5444733

18.00 Uhr 150 Jahre Schackobräu mit CARRY ON
Schnörkellose Musik zum Abrocken
Eintritt frei
Friedrichroda, Brauhaus, His. Restaurant,
Bachstr. 14 / Biergarten

Sonntag, 19. Mai
10.30 Uhr 1. Frühkonzert mit der Heimatkappelle Finster-

bergen
Eintritt frei
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„Anwassern“ eröffnen. Am Kneipp Tretbecken im Kurpark werden 
wir mit musikalischer Umrahmung die Kneipp Saison beginnen.
Dazu laden wir am 17. Mai ab 14:00 Uhr ganz herzlich in den 
Kurpark in Friedrichroda ein.
Natürlich gibt es auch wieder hausgemachte Leckereien an un-
serem Kneipp Verkaufsstand, wie verschiedene Kuchensorten 
und gesunde Snacks. Eine kleine Kräuterwanderung wird an die-
sem Tag ebenfalls für Interessierte stattfinden und vielleicht Lust 
auf eine größere, monatlich stattfindende Kräuterwanderung des 
Kneippvereins Friedrichroda wecken. Die Termine hierfür sind als 
Anzeige im „Reinhardtsbrunner Echo“ nachzulesen oder in der 
örtlichen Kur- und Tourismusinformation zu erfragen.
Natürlich findet auch in diesem Jahr wieder eine Bustour des 
Kneippvereins Friedrichroda statt und dazu haben wir wieder 
etwas besonderes auf dem Plan. Die Fahrt geht in die wunder-
schöne Domstadt Naumburg an der Saale. Geplant sind dort eine 
Stadt- sowie eine Domführung und gegebenenfalls für Interes-
sierte eine Weinverkostung. Los geht es am 15.6.2024 um 08:00 
Uhr an der Bushaltestelle „Gymnasium“ und ein paar Minuten 
später an der Bushaltestelle in der Lindenstraße (Kirche). Alle 
Interessierten melden sich bitte telefonisch bis zum 30.05.2024 
bei mir unter der Telefonnummer 0152 262498557. Wir hoffen auf 
eine rege Teilnahme und freuen uns sehr auf einen wunderschö-
nen und erlebnisreichen Tag in Naumburg.
Wir vom Kneippverein Friedrichroda wünschen Ihnen noch eine 
schöne Zeit und ein baldiges Wiedersehen bei einer unserer Ver-
anstaltungen oder unserer Bustour.

Liebe Grüße, Ihre Simone Bocklisch, Vorsitzende des Kneippver-
ein Friedrichroda.

Eintritt frei
Friedrichroda, Heuberghaus, Am Rennsteig 1

15.00 Uhr Fußball Heimspiel FSV Reinhardsbrunn e.V
Frauenmannschaft
FSV Reinhardsbrunn - FSV Blau-Weiß Völkers-
hausen
Sportplatz Ernstroda, An der alten Trift

Montag, 27. Mai
09.30 Uhr Laufgymnastik mit aktiver Bewegungsgymnastik

(Walking oder Nordic Walking)
Das Heilklima mit allen Sinnen erleben und genießen
Pflanzen-Kräuterkunde, Naturerlebnis
Voranmeldung unter: Tel. 0172 8859741 (Monika 
Burkhardt)
Start: Eingang Ärztehaus Bebraer Str. 1, Dauer: 
60 - 90 min
Kosten: 10,- EUR p.P.
Infos unter www. gesundheitspraxis-friedrichroda.de

10.30 Uhr Stadtführung - Friedrichroda gestern und 
heute
Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 
5,00 €.
Mindestteilnehmer: 5 Personen
Maximalteilnehmer: 20 Personen
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Der Reiseführer für die Hosentasche.
Nutzen Sie auch den digitalen Stadtrundgang 
24 h / 7 Tage die Woche

Dienstag, 28. Mai
09.30 Uhr Wanderung zur Marienglashöhle

Für Gäste mit Kurkarte frei, Gäste ohne Kurkarte 5,00 €
Mindestteilnehmer: 5 Personen, SG I
Friedrichroda, Hauptstr. 55, Info-Säule vor der 
Kreissparkasse

Donnerstag, 30. Mai
09.30 Uhr Wanderung auf einem der 12 Klima-Terrainkur-

wege
mit einem Heilklimawanderführer (mind. 5 Personen)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 5 Personen
Treffpunkt: Infosäule an der Touristinformation, 
Hauptstr. 55, Friedrichroda

14.30 Uhr Mundharmonikaklänge mit den Harmonika-
Freunden aus Friedrichroda
Friedrichroda, Friedrich-Buschmann-Musikpavillon, 
Kurpark

Freitag, 31. Mai
10.00 Uhr Klima- und Gesundheitswandern - Erholung 

für Körper & Seele
mit der Klimatherapeutin Sara Hoffmann (SG I - III)
VORANMELDUNG bis Mittwoch 11.00 Uhr ER-
FORDERLICH!, mind. 8 Personen
Kosten: 10,00 € pro Person / mit Kurkarte: 8,00 € p. P.
Treffpunkt: Kurzone Finsterbergen (Dauer 2 
Stunden)

18.00 Uhr Fußball Heimspiel FSV Reinhardsbrunn e.V
Männermannschaft
FSV Reinhardsbrunn - FSV Rot-Weiß Tabarz
Sportplatz Friedrichroda, Tabarzer Straße

Eröffnung der Kneipp-Saison 2024 im Heilklimati-
schen Kurort Friedrichroda Premium Class

Nun ist es Frühling geworden, die Bäume sind wieder grün, die 
Blumen sprießen und die Sonne lächelt uns endlich wieder ins 
Gesicht. Dies ist die Zeit, wo alle in Bewegung sind und sich 
freuen draußen zu sein, um die Natur zu genießen.
Auch wir vom Kneippverein Friedrichroda möchten mit unseren 
Mitgliedern und Gästen die Saison mit unserem alljährlichen 
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Alle GottesDienste finden im (sparsam beheizten) Pfarrhaus 
statt - gemäß der Witterung - alsbald in der Kirche!

In den GottesDiensten wird in der Regel das Heilige Abendmahl, 
die Eucharistie, gefeiert!

Öffnungszeiten: Pfarrbüro (Telephon 304228)

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr

Gemeindekirchenrat der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
und Pfarrei Friedrichroda

Katholische Filialgemeinde  
St. Karl Borromäus
99894 Friedrichroda, August Eckardt Straße 2a

Telefon: 03623/200958
E-Mail: sekretariat-kath-kg-gotha@bistum-erfurt.de
Telefon
Pfarrer W. Scholle:

03621/3643-21

Telefon-Büro: 03621/3643-0

Die katholische Pfarrgemeinde lädt herzlich zu den 
Gottesdiensten ein.

Friedrichroda
Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe
01.05.24 Sternwanderung nach Bad Tabarz
09.05.24 10.30 Uhr Hl. Messe Christi Himmelfahrt
Pfingsten 10.30 Uhr Hl. Messe
Pfingstmon-
tag

10.30 Uhr Hl. Messe

26.05.24 Maiandacht an der Mariaquelle
02.06.24 Bistumswallfahrt Erfurt
Bad Tabarz
Sonntag 09.15 Uhr Hl. Messe
01.05.24 11.00 Uhr Hl. Messe
09.05.24 09.15 Uhr Hl. Messe Christi Himmelfahrt
Pfingsten 09.15 Uhr Hl. Messe
Pfingstmon-
tag

09.15 Uhr Hl. Messe

30.05.24 09.15 Uhr Hl. Messe Fronleichnam

Sollten sich Änderungen ergeben, dann informieren Sie sich bit-
te im Internet www.katholische-kirche-gotha.de, Gemeindebrief 
oder im Aushang an der Kirche.

Winfried Völlmer

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Friedrichroda
Goethestraße 33

Unsere Gottesdienste:

Es finden an jedem Sonntag Gottesdienste 
statt.
Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr.

Besondere Gottesdienste:

Sonntag, den 28.04.2024
10:00 Uhr Gottesdienst mit dem Bezirksvorsteher Uwe 

Weyh

Schlossparkführungen Reinhardsbrunn

Der Treffpunkt ist am Kavaliershaus. Bei starken Besucherauf-
kommen ist mit Wartezeiten zu rechnen. Eine Voranmeldung für 
Gruppen ab 10 Personen ist notwendig. Für Terminanfragen, 
nutzen Sie hierfür folgende Kontaktmöglichkeiten von Montag 
bis Freitag unter 03623/303085 oder https://www.erlebniswelt-
reinhardsbrunn.de/veranstaltungen/index.php
E-Mail: besucherservice@schloss-reinhardsbrunn.de.
Auch in diesem Jahr beträgt der Eintrittspreis 5 € pro Erwachse-
nen, und Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei an der Führung 
teilnehmen.
Bei starken Wind und Regen fällt die Führung aus.

Brauerei Führungen -  
die kleinste Brauerei Westthüringens

Ein altes im Brauhaus gefundenes Rezept, brachte uns auf die 
Idee wieder Bier in Friedrichroda zu brauen.
2009 setzten wir die Idee in die Tat um.
Weiches Wasser, welches dem Gestein der Berge rund um Fried-
richroda entspringt, dient als Grundlage unseres Gerstensaftes, 
dem wir voller stolz den Namen Schackobräu gaben.
Mit besten Zutaten der Höhenluft und viel Leidenschaft brauen 
wir ein Bier, das seinesgleichen sucht.
Angeboten werden ganzjährig selbstgebrautes Schackobräu Pils 
und Schackobräu Urbier.
Hinzu kommen zwei saisonale Biere, wie Weizen- und Oktober-
bier.
Bei unserer Brauereiführung durch die kleinste Brauerei Westt-
hüringens erfahren Sie mehr über alte Brauverfahren und über 
den einen oder anderen kleinen Unterschied in der Kunst des 
Bierbrauens.

Besichtigungen und Führungen
(außer an Feiertagen):
April bis Oktober:
dienstags und freitags: jeweils 17:00 Uhr
Zusätzlich für Gruppen ab 10 Personen
auf Anfrage.

Treffpunkt:
auf der kleinen Brücke gegenüber
des Brauhauses, Bachstraße 14

Preise:
Preis pro Person:
11,00 Euro/ 10,00 Euro mit Kurkarte/
Kinder: frei
Im Preis ist eine Verkostung
von je 1x 0,2l Schackobräu Pils
und 1x 0,2l Schackobräu Urbier enthalten.

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Lutherische Pfarrei Friedrichroda

Gottesdienste

2.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Misericordias Domini 
- 14.04.
10.00 Uhr Gottesdienst
3.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Jubilate - 21.04.
10.00 Uhr Gottesdienst
4.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Kantate - 28.04.
10.00 Uhr Gottesdienst
5.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Rogate - 05.05.
14.00 Uhr Gottesdienst
6.ter SONNTAG der österlichen Zeit - Exaudi - 12.05.
10.00 Uhr Gottesdienst zur JubelKonfirmation
Pfingst.SONNTAG - 19.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
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Informationen dazu bei Markus Keul 03623-304001

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Kontakte

Pfarramt Finsterbergen03623/ 3106003

Pastorin Martina Kraft 0174-3239023

Brunnenstr. 2 Internet Kandelaber.de
99894 Friedrichroda
OT Finsterbergen

Email martina.christa.kraft@web.de

Bürozeit Montag, 08:00 bis 16:00 Uhr
Katrin Marx-Petri (Regionalverwaltung)

Griechisch-Orthodoxes Kloster St. Gabriel  
in Altenbergen

Gottesdienste und Göttliche Liturgien

Sonn- und Feiertage:

Morgengottesdienst: 9:00 Uhr
Göttliche Liturgie im Anschluss: 10:00 - 12:00 Uhr
 

Gottesdienste:
Morgengottesdienst: Di-Sa: 5:30 Uhr
Mittaggottesdienst: Di-Sa: 12:00 Uhr
Abendgottesdienst: Di-Sa: 17:00 Uhr
Montag: Stiller Tag.

Sie sind alle immer herzlich willkommen,
an den Gottesdiensten teilzunehmen!

Für Ihre Anliegen sind wir seelsorgerlich gerne immer für Sie da.
Nicolaus-Brückner-Str. 20A, Tel. 036253 / 25142

Anmeldung unter: 0172/4735214
Schwangere Frauen können uns an beiden Tagen bereits eine 
halbe Stunde früher besuchen.

Weiter Aktivitäten:

Dienstag, den 16.04.2024
15:00 Uhr Probe des Seniorenchors (Ü 60)

In Meinigen
Samstag, den 27.04,2024
19:00 Uhr Pop-Oratorium #Himmelreich in der Messehalle in 

Erfurt, vorgetragen von über 1.900 Mitwirkenden 
(Sänger, Musikanten, Solisten)
Kartenvorbestellung erforderlich!

Weiterhin finden an allen Sonntagen und mittwochs Gottesdiens-
te von zentraler Stelle statt, an denen über das Internet oder über 
den Youtube-Kanal unserer Kirche teilgenommen werden kann.

Beginn der Internet-Gottesdienste

Sonntag jeweils 10:00 Uhr
Mittwoch jeweils 19:30 Uhr

Einwahl im Internet unter
http://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheNordundOst-
deutschland
oder im Youtube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Nord- und 
Ostdeutschland alternativ per vereinfachtem Link unter
gottesdienst.nak-nordost.de

Informationen im Internet
www.nak-nordost.de

Ev.-Luth. Pfarramt Leinatal

mit dem Gemeindeverband  
Finsterbergen-Altenbergen
und dem Gemeindeverband St. Wigbert

Gottesdienste

14.04. 09:30 Uhr Finsterbergen
10:45 Uhr Altenbergen

21.04. 13:30 Uhr Finsterbergen / Festgottesdienst zur 
Konfirmation

27.04. 14:00 Uhr Wipperoda
15:30 Uhr Cumbach
17:00 Uhr Engelsbach

28.04. 09:30 Uhr Ernstroda
10:45 Uhr Schönau v.d.W.

05.05. 10:00 Uhr Finsterbergen / Festgottesdienst zur 
Jubelkonfirmation

14:00 Uhr Altenbergen
09.05. 17:00 Uhr Finsterbergen / Chorkonzert
12.05. 09:30 Uhr Ernstroda

Herzliche Einladung zu unseren Gruppen:
Beginn immer 14:30 Uhr

01.03. Gemeindenachmittag im “Haus der Begegnung” Finster-
bergen

05.03. Frauenkreis im Gemeindehaus Altenbergen
12.03. Frauenkreis im Pfarrhaus Ernstroda
19.03. Seniorencafé im Pfarrhaus Schönau v.d.W.
22.03. Gemeindenachmittag im “Haus der Begegnung” Finster-

bergen
02.04. Frauenkreis im Gemeindehaus Altenbergen
09.04. Frauenkreis im Pfarrhaus Ernstroda

Angebote für Kinder und Jugendliche

Kindergruppe/
bis 12 Jahre

mittwochs, 16:00 Uhr Pfarrhaus Ernstroda

donnerstags, 16:30 Uhr  
“Haus der Begegnung” Finsterbergen

Teen-/Jugendtreff
ab 13 Jahre

donnerstags, 17:30 Uhr  
“Haus der Begegnung” Finsterbergen

Konfirmandenunter-
richt

montags, 17:00 Uhr “Haus der Begeg-
nung” Finsterbergen
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Schauen Sie doch einfach mal rein…es lohnt sich!
Wir haben in unserer Einrichtung auch noch freie Plätze für Krip-
pen- und Kindergartenkinder.

Allen Lesern und Leserinnen wünschen wir eine schöne und ge-
segnete Frühlingszeit und verbleiben bis zum nächsten Mal,
Sindy Günther und Anke Sopuschek für die Evang. Kita“ Kirch-
bergknirpse“ in Ernstroda

Bildquelle: Evang. Kita Ernstroda

Vereine und Verbände

Friedrichrodaer Reitverein beim  
Sommergewinnsumzug in Eisenach
Der Reitverein Friedrichroda e.V. war am Samstag, dem  
09. März, erneut Bestandteil des Festumzugs des Eisenacher 
Sommergewinns, einem der größten und ältesten Frühlingsfeste 
Deutschlands. Er gehört sogar zum immateriellen Unesco-Welt-
erbe. Beim diesjährigen Umzug mit dem Motto „Die Werra im 
Wartburgkreis“ zogen etwa 1200 Mitwirkende und 40 Festwagen 
durch die Wartburgstadt. Aus dem Friedrichrodaer Verein waren 
insgesamt 13 ausgewählte Reiter-Pferd-Paare und fast genau-
so viele Begleiter zu Fuß dabei. Diese durften Frau Sunna und 
Herrn Winter eskortieren und die traditionellen Symbole Hahn,  
Ei und Brezel präsentieren.
Obwohl der Winter ausgebuht wurde, konnte einem bei den hüb-
schen Winter-Mädels nur das Herz aufgehen.
Frau Sunna mit ihren Sonnenkindern und den Friedrichrodaer 
Reitern als Garde erfreuten sich großer Beliebtheit. Unsere drei 
Herolde trugen die Symbole des Sommergewinns und riefen tra-
ditionell „Gut Ei und Kikeriki!“.
Mehr als ein Dutzend Mal hat der Verein bereits an dem super 
organisierten Umzug teilnehmen.
Die Pferdefreunde aus Friedrichroda trainieren ihre Pferde gezielt 
darauf hin, um den besonderen Erfordernissen, die ein solcher 
Festumzug mit sich bringt, gerecht zu werden. Die Pferde ab-
solvieren regelmäßig Gelassenheitstrainings, laufen entspannt 
im Straßenverkehr, zu Musik und auf diversen Veranstaltungen. 
Außerdem werden sie beim Umzug stets durch eine Bezugs-
person am Boden begleitet. So reagierten sie auch diesmal mit 
gewohnter Gelassenheit, blieben für die Reiter leicht zu handeln 
und meisterten ihren Auftritt mit Bravour.
Der Reitverein Friedrichroda e.V. bedankt sich bei allen, die wie 
so oft großartig unterstützt haben.

Anne Reutgen
RV Friedrichroda e.V.

Neues von den Kirchbergknirpsen…

Den März nutzen wir im Kin-
dergarten für die alljährlichen 
Ostervorbereitungen.
Mit viel Freude und Liebe zum 
Detail erneuerten unsere 
großen Kinder den Schmuck 
für den Storchbrunnen. Far-
benfrohe Marmorierungen 
und Muster entstanden auf 
den vielen neuen Eierketten.
Nun können diese in Ernst-
roda am Storchbrunnen be-
staunt werden.
Außerdem fanden zum wie-
derholten Male unsere Grup-
pen-Elternnachmittage statt, 
die von den jeweiligen Erzie-
herInnen individuell geplant 
und vorbereitet wurden.

Im Fokus dabei standen nicht nur Geselligkeit und Austausch der 
Eltern und ErzieherInnen über aktuelle Themen der jeweiligen 
Gruppe, sondern bei den größeren Kindern auch der Übergang 
zur Schule.
Verschiedene Bastelangebote wie Eier bemalen, Frühlingsan-
hänger falten oder einfach nur mit dem Kind gemeinsam spielen, 
ließen die Zeit wie im Flug vergehen.
Offene Fragen konnten bei Bedarf direkt geklärt werden.
Für den kleinen Hunger wurden liebevoll hergerichtete Obstplat-
ten, Kekse, Getränke sowie selbstgebackener Kuchen der Kinder 
bereitgestellt.
Sogar eine Wanderung mit gemeinsamem Picknick planen zwei 
Gruppen im April.
Oft ist es der Wunsch von Familien, die Zeit zu haben, sich mit 
anderen Eltern über kindliche Entwicklungen und Alltagsthemen 
auszutauschen und sich besser kennenzulernen.
Viele positive Rückmeldungen ließen uns bewusstwerden, wie 
wichtig die Zeit für den gemeinsamen Austausch zwischen  
Eltern, ErzieherInnen und Kindern ist.
Weitere Informationen über unsere Arbeit mit den Kindern und 
unseren Kindergarten finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.ev-kindertagesstaette-ernstroda.de
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Feuerwehr Ernstroda / Feuerwehrverein Ernstroda / Cumbach e.V.
 
 
 

Maibaumstellen 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Ernstroda  
lädt zum traditionellen 

Maibaumstellen am 30.04.2024 
am Feuerwehrgerätehaus Ernstroda 

alle recht herzlich ein. 
Der Maibaum wird 18.00 Uhr gestellt. 
Für das leibliche Wohl ist wie immer 

bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf Euer kommen. 

 
 

Vereinsvorsitzender                   Wehrführer     
              Sturm A.                            Oschmann J. 

 

09.05.2024 
CHORKONZERT zu Christi Himmelfahrt

Sie können den Männerchor Bachem 1904 e. V. sowie die  
Sängervereinigung „Harmonie“ Friedrichroda 1863 e.V. hören.
Die gemeinsame chorische Vorstellung findet am Donnerstag, 
den 9. Mai 2024, ab 17.00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Fins-
terbergen statt. Beide Chöre haben sich dem Erhalt des Chor-
gesangs mit einem breiten Repertoire verschrieben und bieten 
Ihnen einen abwechslungsreichen Reigen von Frühlings- und 
anderen Liedern - gesungen von insgesamt rund 50 harmonisch 
und sehr dynamisch klingenden Stimmen.
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. hat seine Heimat in der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihrem Stadtteil Bachem und liegt im 
Norden von Rheinland-Pfalz.

Foto: Uwe Höllger

Foto: Vorstand Sängervereinigung „Harmonie“

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über ein kleines Dankeschön 
zum Ende des Konzerts.

Vorstand der Sängervereinigung „Harmonie“
Stefanie Ortlepp

Friedrichrodaer Reiter drei Tage lang auf 
Messe in Erfurt
Vom 15. bis zum 17. März fand in Erfurt die beliebte Messe für 
Freizeit in der Natur, Reiten-Jagen-Fischen, statt. Mit einem at-
traktiven Mix aus Messeangeboten, Shows, sportlichen Wett-
bewerben und Fachinformationen zog die Veranstaltung wieder 
zahlreiche Aussteller und Besucher aus ganz Mitteldeutschland 
an.
Besonders actionreich ging es in der Reitarena zu, wo ganztägig 
verschiedene Spring- und Dressurwettbewerbe, Hengstpräsen-
tationen, der Jungzüchterwettbewerb und natürlich das Schau-
programm stattfanden. Ein Highlight des Programms war die 
Dressurquadrille des Reitvereins Friedrichroda, die mit atembe-
raubenden Kostümen und perfekt abgestimmter Musik für Be-
geisterung beim Publikum sorgte.
Auch bei den Turnierprüfungen konnten die Reiter aus Fried-
richroda Erfolge verbuchen: Nina Trapp erreichte im Präzisions-
parcours den 9. Platz, Beatrice Trapp sicherte sich den 5. Platz 
sowohl im Präzisions- als auch im Aktionsparcours und Fidelia 
Hesse landete jeweils auf dem 2. Platz. Helene Amling gewann 
den Nürnberger Burg Pokal Führzügel Wettbewerb und Victoria 
Hey holte den 3. Platz im Einlaufspringen. Letztere platzierte sich 
außerdem in der A-Dressur des Arwit Piehler Cup auf Platz 5, 
und im A-Springen auf dem 3. Platz. Damit konnte sie sich in 
Gesamtwertung des Arwit Piehler Cup den 2. Platz sichern.
Besonders erfreulich war auch die Teilnahme der Jugend des 
Reitvereins Friedrichroda am Jugendprojektwettbewerb, bei 
dem sie den 3. Platz belegten. Insgesamt war das Wochenen-
de für die Reiter aus Friedrichroda ein großer Erfolg. Der Verein 
bedankt sich bei allen, die zum Gelingen dieses aufregenden  
Wochenendes beitrugen.

Fotos von der Quadrille von Sabine Ellenberger
Anne Reutgen
Reitverein Friedrichroda e.V.
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tigkeiten im Kindesalter“ statt. Dieser wurde in Zusammenarbeit 
mit der AWO Frühförderstelle in Gotha organisiert und bot den 
Eltern wertvolle Einblicke und Informationen.
Als Sprachkindergarten setzt sich das Team des AWO Kinder-
gartens „Purzelbaum“ kontinuierlich dafür ein, die Sprachent-
wicklung der Kinder zu fördern und ihnen eine vielfältige und 
inklusive Umgebung zu bieten, in der sie ihre eigenen Sprachfä-
higkeiten entdecken und entfalten können.

Foto von Keitel, Arite
Das Team des AWO Kindergarten „Purzelbaum“

Neue Hoffnung für die Natur:

Kinder des AWO Kindergartens „Purzelbaum“  
pflanzen Bäume

Heute, am sonnigen Mittwochmorgen, versammelten sich die 
kleinen Gärtner des AWO Kindergartens „Purzelbaum“ mit ihren 
Schaufeln bewaffnet im Außengelände, um der Natur eine hel-
fende Hand zu reichen. Diese lobenswerte Aktion wurde dank 
des großen Engagements unseres Fördervereins möglich ge-
macht. Durch die finanzielle Unterstützung konnten mit 3000 
Euro, sieben hochwertige junge Bäume gekauft und die nötigen 
Materialien für die Baumpflanzung bereitgestellt werden.
„Gesagt, Getan“, heißt das Sprichwort, diese Woche startet wie-
der in Friedrichroda die Aktion des Frühjahrsputzes und so war 
es auch der richtige Zeitpunkt für unsere Aktion. Es sollte nicht 
nur unser 10000m² Gelände geputzt, sondern auch ein wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.
Wir suchten uns einen Fachmann in Friedrichroda und so konnte 
unter der Anleitung von Ulrich Scheller und unserem Hausmeis-
ter Günter Schmidt losgelegt werden.
Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, als es darum ging, die 
Bäume in die vorbereiteten Gruben zu setzen. Mit stolzen Ge-
sichtern und schmutzigen Händen halfen sie diese liebevoll mit 
Erde zu bedecken. Dabei lernten sie spielerisch, wie wichtig es 
ist, sich um die Natur zu kümmern und Verantwortung für die 
Umwelt zu übernehmen.

Foto: AWO Kindergarten „Purzelbaum“
Das Team des AWO Kindergarten „Purzelbaum“

Garagenverein Friedrichroda

Einladung zur Mitgliederversammlung des Gara-
genvereins Friedrichroda „Max-Küstner-Straße/ 

Am Schwarzbach“ e.V.

Termin: 18.05.2024 14.00 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr Friedrichroda

99894 Friedrichroda, Bahnhofstraße 25 /
Eingang Lindenstraße

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Vereinsmitglieder
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
4. Vortrag der beiden Vorsitzenden des Garagenvereins 

zur
• Aktualisierung der Satzung im Kontext veränderter 

gesetzlicher Rahmenbedingungen (Schuldrechtsan-
passungsgesetz u.a.)

• zurückliegenden Legislatur (Arbeitsaufgaben, Rück-
blick - Vorstandssitzungen u. a.)

• Arbeitsaufgaben für die Legislatur 2024 -2028 und de-
ren Organisation

5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Diskussion zu den Punkten 4 - 6
8. Beschlussfassung zur:

• aktualisierten Vereinssatzung
• Arbeitsaufgaben und deren Finanzierung

9. Entlastung des Vorstandes
10. Bestellung des Wahlvorstandes
11. Neuwahl des Gesamtvorstandes
12. Schlusswort des Vorsitzenden

Im Namen des Vorstandes
Bernd Rothamel
Steven Mayer  Friedrichroda, 15.03.2024

Wir bitten um Rückmeldung Ihrer Teilnahme bis 30.04.2024 
per Fax 03222-3742277, per Einwurf in den Briefkasten im 
Garagenhof oder per Email: garagenverein-max-kuestner@
web.de
Bitte beachten Sie auch die Informationen, die im Garagen-
hof ausgehangen werden!

Sonstiges

Kindergarten „Purzelbaum„ ist am Internati-
onalen Tag der Muttersprache dabei!
Am 21. Februar feierte der AWO Kindergarten „Purzelbaum“ in 
Friedrichroda nun schon das 12. Mal den Internationalen Tag der 
Muttersprache, natürlich mit einem tollen Programm, welches die 
Bedeutung von Sprache und kultureller Vielfalt betont. Seit dem 
Jahr 2000 wird dieser Tag weltweit begangen, um die Wertschät-
zung für die eigene Muttersprache zu fördern und die Sprachen-
vielfalt zu feiern.
In unserem Kindergarten nimmt das Thema Sprache und 
Sprachentwicklung einen zentralen Platz ein, wobei ein wert-
schätzender Umgang mit unterschiedlichen Sprachen in den 
Familien unterstützt wird. Am 21. Februar 2024 wurden die El-
tern der Kindergartenkinder eingeladen, bezaubernde Geschich-
ten in ihrer Muttersprache vorzulesen. Die Auswahl reichte von 
Deutsch über Ungarisch, Polnisch, Finnisch, Englisch, Russisch 
bis hin zu Türkisch.
Diese „etwas andere Vorlesezeit“ ist für die Eltern, Kinder und 
das Team des Kindergartens „Purzelbaum“ immer wieder ein un-
vergessliches Erlebnis. Eltern lesen in ihrer Muttersprache und 
die Erzieher*innen lesen in Deutsch die gleiche Geschichte vor.
Zusätzlich zu diesem Tag fand ein thematischer Nachmittag für 
die Eltern zum Thema „Entwicklung der Sprache und Sprechfer-
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

der Solidargemeinschaft  
„Bürgerinteresse Finsterbergen“

Am 15. Mai 2024 findet um 18.30 Uhr im Gasthaus „Linde“ 
in FINSTERBERGEN die Jahreshauptversammlung der  
Solidargemeinschaft „Bürgerinteresse Finsterbergen“ statt.

Tagesordnung:

• Begrüßung
• Rechenschaftsbericht des Vorstandes
• Kassenbericht
• Bestätigung des Rechenschaftsberichtes und Kassen-

bericht
• Änderung der Satzung
• personelle Veränderungen
• Diskussion

Mit freundlichen Grüßen
Vorstand Solidargemeinschaft „Bürgerinteresse Finsterber-
gen“
Schlesinger

Schulanmeldung Schuljahr 2025/26
Liebe Eltern,

die Thüringer Schulordnung legt fest, dass alle Kinder, die bis 
zum 01.08. des folgenden Jahres 6 Jahre alt werden, zum Schul-
besuch anzumelden sind. Kinder, die am 30.06. mindestens  
5 Jahre alt sind können bereits angemeldet werden, wenn Eltern 
eine vorzeitige Einschulung wünschen.

Folgende Anmeldetermine sind dazu in der Grundschule „Fried-
rich Buschmann“ geplant:

Freitag, 03.05.2024 13.00 - 17.00 Uhr
Montag, 06.05.2024 13.00 - 17.00 Uhr

Sollte eine Anmeldung zu diesen Zeiten nicht möglich sein, ver-
einbaren Sie bitte einen Termin mit der Grundschule. Sie errei-
chen uns unter:

Telefon: 03623-201376
E-Mail: sek-gs-friedrichroda@schule-gth.de

Mit freundlichen Grüßen
Annette Bürckenmeyer
Schulleiterin
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Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell 
abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die 
jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Ein Jahr Waldluft

Das Forstamt Finsterbergen wird FÖJ-Einsatzstelle

Das Forstamt Finsterbergen ist jüngst als Einsatzstelle für das 
Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) im Rahmen des Jugendfreiwil-
ligendienstes zertifiziert worden. Dem voran ging ein schriftlicher 
Bewerbungsprozess und ein Ortstermin der Zertifizierungsstelle 
im Forstamt, bei dem die zukünftige Einsatzstelle der Jugend-
lichen in Augenschein genommen wurde, die angedachten  
Arbeitsaufgaben des Freiwilligen besprochen und organisatori-
sche Fragen geklärt werden konnten.
In Thüringen gibt es drei anerkannte Träger, die neben der  
Zertifizierung von FÖJ- Einsatzstellen den Einsatz der Jugend-
lichen während des FÖJ pädagogisch und organisatorisch be-
gleiten und während der ganzen Zeit eng mit der Einsatzstelle 
zusammenarbeiten.
Das Forstamt Finsterbergen entschied sich als Trägerstelle für 
den Bund evangelischer Jugend in Mitteldeutschland (bejm) und 
hatte mit der dort zuständigen Projektleiterin Frau Sacher eine 
sehr hilfsbereite und engagierte Unterstützerin der Zertifizie-
rungsbemühungen gefunden.
Das vielfältige Spektrum an Aufgaben und Einsatzgebieten für 
den zukünftigen Freiwilligen überzeugte.
„Neben der Unterstützung unserer Dienststelle geht es uns auch 
darum, die Jugendlichen zu fördern und sie mit unseren Themen 
vertraut zu machen. Vielleicht sogar, sie für eine berufliche Zu-
kunft im Forst zu gewinnen“ erläuterte Dr. Gerhard Struck, der 
Amtsleiter des Forstamtes.
Als eine der Hauptaufgaben ist die Unterstützung bei der  
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung waldpädagogi-
scher Aktionen angedacht. Aber auch die aktive Mitarbeit bei den 
Forstwirten, bei Zaunbau und Pflanzungen, sowie das Kennen-
lernen der Revierleiteraufgaben werden im Fokus stehen.
Ab dem 01. September 2024 kann es dann losgehen. „Wir  
hoffen auf engagierte Bewerber und Bewerberinnen und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen, die 
wir zukünftig im Rahmen der FÖJ-Jahre kennenlernen werden.“ 
so Katja Schwachheim, Mitarbeiterin des Forstamtes und erste  
Ansprechpartnerin für die zukünftigen FÖJ´ler.

v.l.n.r. Katja Schwachheim (Mitarbeiterin FoA Finsterber-
gen), Ulrike Sacher (Projektleitung beim Bund Evangelischer  
Jugend in Mitteldeutschland, Freiwilliges Ökologisches Jahr) und  
Dr. Gerhard Struck (Amtsleiter Forstamt Finsterbergen)   
Bildautorin Petra Rochlitzer


